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Runderneuerung für die Lehrlingsgebühr?

VON HERIBERT WASCHBÜSCH

UND ROLF SEYDEWITZ

TRIER So recht überrascht hat das 
Urteil des Verwaltungsgerichts 
Trier die Verantwortlichen bei den 
Kreishandwerkerschaften Mosel-Ei-
fel-Hunsrück-Region (MEHR) und 
Trier-Saarburg nicht. „Dennoch 
verliert man nicht gern vor Ge-
richt“, gibt der Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft MEHR, Dirk 
Kleis, zu. Doch biete das Urteil nun 
die Gelegenheit, die Gebühr rechts-
konform aufzusetzen und damit 
auch den Solidaritätsgedanken un-
ter den Handwerkern zu stärken.

„Wir werden das Urteil nun genau 
analysieren und überlegen, wie wir 
die Gebühr rechtskonform machen 
können. Das wird sicher dieses Jahr 
benötigen. Eine Gebühr wird 2019 
nicht von uns erhoben.“

Worum geht es? 2017 hatten 42 
Innungen in der Region die soge-
nannte Lehrlingsbetreuungsge-
bühr beschlossen. Demnach sollte 
für Lehrlinge von Nicht-Innungs-
mitgliedern ein Betrag von 180 Euro 
für drei Lehrjahre fällig werden, um 
die Kosten der Betreuung der Azubis 
durch die Innungen und Kreishand-
werkerschaften mitzufinanzieren.

Innungsbetriebe sind davon frei-
gestellt, der Betrag ist durch die jähr-
liche Beitragspflicht abgegolten.

Doch Umsetzung und Machart 
der Gebühr ist nach Auffassung des 
Verwaltungsgerichts nicht rechts-
konform. Das Urteil hatte der Tra-
ben-Trarbacher Bäcker Holger Lin-
den für sein Unternehmen, die 
Bäckerei Wildbadmühle (100 Mit-

arbeiter/15 Azubis), erstritten. Für 
zwei seiner neuen Azubis sollte er 
2018 jeweils 180 Euro zahlen. Der 
Traben-Trarbacher dürfte allerdings 
der Einzige sein, der jetzt nicht zah-
len muss.

Für die übrigen betroffenen Un-
ternehmen gilt: „Unsere Gebühren-
bescheide haben Rechtskraft, da die 
Widerspruchsfristen abgelaufen 
sind“, wie die Geschäftsführerin der 
Kreishandwerkerschaft Trier-Saar-
burg, Bärbel Schädlich, dem Trie-
rischen Volksfreund sagt. Aber wie 
auch die Nachbar-Kreishandwer-
kerschaft MEHR wird Trier-Saarburg 
versuchen, eine Gebühr neu aufzu-
setzen, die rechtlich nicht anzufech-
ten ist. „Das Urteil muss analysiert 
und die weitere Vorgehensweise mit 
den Gremien besprochen werden“, 
so Bärbel Schädlich.

Eine Sprecherin der Handwerks-
kammer kündigte an, die Kammer 
werde diesen Prozess aktiv beglei-
ten. Die Einführung einer entspre-
chenden Gebühr, deren grund-
sätzliche Zulässigkeit das Gericht 
bestätigt habe, sei der richtige Weg, 
sagte die HWK-Sprecherin. Laut 
Schädlich soll am Ende eine Gebühr 
stehen, die ganz konkret Leistungen 
zugeordnet ist. „Diese Gebühr könn-
te dann auch einen ganz anderen 
Namen haben.“ Auch in Trier-Saar-
burg werden 2019 keine Lehrlings-
betreuungsgebühren erhoben.

Damit fehlt den Interessenvertre-
tungen (siehe Extra) in diesem Jahr 
einiges an Geld. Bei der MEHR wur-
den durch die Gebühr 19 800 Euro 
eingenommen, bei der Vertretung in 
Trier-Sarburg waren es knapp 30 000 
Euro. Gezahlt haben dies in Mosel, 
Eifel und Hunsrück 84 Nicht-In-
nungsmitglieder und in Trier-Saar-
burg 123 Nichtmitglieder.

Was wollen die Kreishandwerker-

schaften und Innungen verändern?

Da die Lehrlingsbetreuungsge-
bühr in ihrer jetzigen Form rechts-
widrig ist, müssen die Entschei-
dungsträger handeln. „Das Gericht 
hat uns die Mängel klar dargelegt. 
Gleichzeitig hat es uns aber auch be-
stätigt, dass wir die Möglichkeit ha-
ben, eine Gebühr von Nicht-Mitglie-
dern zu verlangen“, erläutert Kleis. 
Entscheidend seien hier die Mei-
nung und das Votum der Innun-

gen, denn nicht die Kreishandwer-
kerschaft, sondern die Innungen 
haben die Gebühr erhoben. Im Be-
reich der MEHR (insgesamt 23 In-
nungen) sind das 20 Innungen, in 
Trier-Saarburg (insgesamt 28) sind 
das 23 Vertretungen. „Innungen, die 
keine Leistungen hier erbringen, 
haben keine Gebühren verlangt“, 
so Kleis. Dies seien beispielsweise 
die Glas- und Gebäuderreiniger-In-
nung (Ausbildung in Koblenz) oder 
die Küfer-Innung (Ausbildung in Ös-
terreich).

Dabei glauben die beiden Hand-
werkerschaften, dass sie die vom 
Verwaltungsgericht bemängelten 
Punkte heilen können. „Wenn das 
Gericht etwa kritisiert, dass der In-
nungsbeitrag für Mitglieder gede-
ckelt ist – bei der Bäckerinnung auf 
jährlich 1112 Euro – und bei der 
Gebühr für Nichtmitglieder nicht, 
so könnte man auch dort eine Kap-
pungsgrenze einziehen“, erläutert 
Kleis.

Auch was die konkrete Zuordnung 
von Leistung und Gebühr angehe, 
wolle man die Beziehung deutlich 
konkreter formulieren.

Das Gericht hatte nämlich kri-
tisiert, dass eine konkrete Festle-
gung, welche Aufgaben zur Lehr-
lingsbetreuung gehören und durch 
wen diese erfüllt würden, nicht er-
folgt sei. Die Grenze einer zulässigen 
Pauschalierung sei überschritten.

Kleis bestätigt, dass man „Leis-
tungen von Innungen und Kreis-
handwerkerschaft addiert und in 
die Gebühren eingerechnet hatte. 
„Wir wissen, dass wir deutlich kon-
kreter werden müssen. Wir können 
aber auch darüber nachdenken, ob 
nicht die Kreishandwerkerschaften 
anstelle der Innungen die Gebühr 
einführen sollten.“ Bisher sein man 
allerdings in der Analyse des Urteils. 
Das sieht auch Bärbel Schädlich so: 
„Wir werden es analysieren, prüfen 
und mit den Innungen besprechen.“

Letztendlich liegt die Entschei-
dung bei den Mitgliedern, denn 
die haben 1. August 2017 auch für 
ihre Innungen die Entscheidung zur 
Einführung der Gebühr getroffen. 
Für Schädlich wie Kleis steht dabei 
der Solidaritätsgedanke im Vorder-
grund. „Wir haben in den Innun-
gen, die bei uns in der Region aus-

bilden, eine Mitgliedsquote von 75 
bis 80 Prozent.“

Auch in Trier-Saarburg sieht es 
ähnlich aus. In den 22 „Ausbil-
dungs-Innungen“ sind rund 600 
Betriebe vertreten, weitere 123 
Handwerksfirmen bilden als Nicht-
mitglieder Lehrlinge aus und muss-
ten die Gebühr zahlen.

Von daher ist auch ein wenig Ent-
täuschung bei den Kreishandwer-
kerschaften nach dem Urteil zu se-
hen. Bärbel Schädlich: „Wir hatten 
gehofft, dass die Richter dem So-
lidargedanken beziehungsweise  
dem Solidarprinzip unserer Innun-
gen und Kreishandwerkerschaften 
mehr Gewicht beimessen.“

Das Urteil des 
Verwaltungsgerichts 
Trier zur Lehrlings- 
betreuungsgebühr bringt 
die Kreishandwerker-
schaften und Innungen 
in Zugzwang. Bis Ende 
2019 soll eine neue, 
rechtskonforme Gebühr 
stehen. Zunächst müsse 
aber das Urteil analysiert 
und besprochen werden.

Innungen sind freiwillige Zusam-
menschlüsse von Handwerkern ei-
ner oder mehrerer Berufsgruppen. 
In der Region Trier gibt es knapp  30 
Innungen.
Die Innung ist eine Interessenver-
tretung der Mitglieder und bie-
tet Serviceleistungen für Betriebe, 
aber auch Verbraucher. Sie kön-
nen sich etwa an eine Innung wen-
den, wenn sie einen speziellen 
Handwerker oder Sachverständi-

gen suchen. Viele Innungen bieten 
außerdem Schiedsstellen, die bei 
Konflikten zwischen Handwerksbe-
trieben und Kunden vermitteln. Die 
Innungen einer Stadt, eines Kreises 
oder einer Region bilden die Kreis-
handwerkerschaft. Innungen, die  
keine eigene Geschäftsstelle haben, 
können die Geschäftsführung der 
jeweils zuständigen Kreishandwer-
kerschaft übertragen. Die Innun-
gen stehen unter Rechtsaufsicht der 
Handwerkskammern. Im Gegensatz 
zur Kammer ist die Mitgliedschaft in 
einer Innung freiwillig.

In der Region gibt es 
knapp 30 Innungen

EXTRA

Die Innungen und Kreishandwerkerschaften in der Region Trier müssen bei der Lehrlingsbetreuungsgebühr nacharbei-

ten.  SYMBOLFOTO: DPA

Bitburger Holding 
verbreitert 
Führung

 (red) Die Bitburger Un-
ternehmensgruppe verstärkt ihre 
Geschäftsführung: Hans-Gerd 
 Wienands (51), vormals CFO (Fi-
nanzchef) der Messer Group und 
weiterhin Beiratsvorsitzender bei 
Messer Industries, wird ab April ge-
meinsam mit dem langjährigen Ge-
schäftsführer Matthäus Niewod-
niczanski (55) die Bitburger Holding 
führen. Er wird zudem zum Ge-
schäftsführer der Th. Simon GmbH 
& Co KG bestellt.  Wienands ist auf-
grund langjähriger Erfahrung ausge-
wiesener Experte für M&A-Transak-
tionen (Mergers & Acquisitions, also 
Fusionen, Firmenkäufe etc.), Finan-
zen sowie Beteiligungsmanagement.
In der Bitburger Unternehmensgrup-
pe sind die unternehmerischen Akti-
vitäten der aus der Eifel stammenden 
Eigentümerfamilie zusammenge-
fasst. Neben dem Hauptgeschäfts-
feld, der Herstellung und Vermark-
tung von Bier und Bierspezialitäten 
durch die Bitburger Braugruppe, ist 
die Holding an erfolgreichen deut-
schen Familienunternehmen betei-
ligt. Neben den Mehrheitsbeteiligun-
gen am Gerolsteiner Brunnen und 
am Wuppertaler Werkzeugspezialis-
ten Wera hält die Bitburger Holding 
Minderheitsbeteiligungen an erfolg-
reichen Unternehmen unterschied-
licher Branchen und verantwortet 
das Asset Management der Unter-
nehmensgruppe. Zudem baut sie 
ihre Aktivitäten im Bereich Corpo-
rate Venturing (Finanzierung meist 
junger Unternehmen) aus.

Beratungstag zur 
Ausbildung in 
Luxemburg

(red) Für vie-
le Trierer ist die Nähe zum Nach-
barland Luxemburg alltägliche 
Selbstverständlichkeit: Sie besu-
chen das Großherzogtum für ei-
nen Shoppingtrip, für kulturelle 
Aktivitäten oder um dort ihr Auto 
zu tanken. 

Trotz dieser gängigen Aus-
tauschbeziehungen ist gerade der 
berufliche Schritt über die eigene 
Landesgrenze hinaus ein großes 
Wagnis, das sorgfältiger Vorberei-
tung bedarf. Das gilt insbesonde-
re für Jugendliche, die eine Aus-
bildung in Luxemburg anstreben.
Deshalb informiert am Dienstag, 
den 16. April, ein luxemburgischer 
Berufsberater im Berufsinforma-
tionszentrum (Biz) der Trierer Ar-
beitsagentur (Dasbachstraße 9) 
zur grenzüberschreitenden Aus-
bildung. 

Dieser beantwortet Fragen wie: 
Welche Betriebe bilden grenz-
überschreitend aus? Wie sieht die 
Ausbildung in Luxemburg aus? Ist 
es möglich, dass trotz ausländi-
schen Lehrbetriebs der Abschluss 
in Deutschland anerkannt wird? 
Jugendliche und Erwachsene mit 
Interesse an einer Ausbildung im 
Nachbarland können zwischen 10 
und 12.30 Uhr und 14 und 15.30 
Uhr im Biz vorbeischauen und 
sich im Rahmen der Sprechstun-
de beraten lassen.

 Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Weitere Informationen gibt‘s im BizZ 

unter 0651/205-5000 oder trier.biz@

arbeitsagentur.de

Der Koloss arbeitet Tag und Nacht

VON JAN SÖFJER

 Im Februar 2012 bleibt die 
hydraulische Presse einfach ste-
hen. Das Zylinderrohr ist gerissen. 
GKN Driveline Trier stellt am Trie-
rer Hafen unter anderem für Merce-
des, BMW und Volkswagen-Marken 
Achszapfen, Kugelnaben und Kugel-
käfige her. Diese kaltumgeformten 
Teile verbinden den Antriebsstrang 

Autos mit den Rädern und sor-
, dass die Kraft auf die Stra-

ße kommt. Volvo war zuvor an den 
Weltmarktführer herangetreten und 
brauchte Kugelnaben für bis zu ei-

Million seiner neuen All-
radfahrzeuge pro Jahr.

„Volvo hat uns mit der Nachfra-
ge überrascht“, sagt der Geschäfts-
führer des Trierer GKN-Werkes, Mat-
thias Henke. Er lässt damals eine 
der elf Pressen umrüsten. „Eigent-
lich war sie für die Entwicklung ge-
dacht, um Neues auszuprobieren.“ 
Nach nur vier Monaten Produktion 

Presse plötzlich still. Für 
ganze sechs Wochen. Es ist die ein-

Art, andere Pressen kön-
nen nicht kurzerhand umgerüstet 
werden. „Wir hatten gerade etwas 
Bestand produziert“, erinnert sich 
Maschinenbauingenieur Henke. 
Das rettet die Firma. Denn Liefer-
probleme und Verzögerungen kos-

Strafen und sind 
Unternehmen, 

das rund um die Uhr produziert. 
Ohne die Teile können die Volvos 
nicht vom Band rollen. Doch Hen-
ke hat Glück. Der Bestand reicht ge-
rade so aus, um die sechs Wochen zu 

Ab sofort kann GKN 

sieren. Am Dienstagmorgen wur-

Servotechnologie eingeweiht. Sie er-
Maschine, die ander-

weitig genutzt wird.
Für die 8,30 Meter große und 100 

Tonnen schwere Presse der spani-
schen Marke Fagor musste eigens 
eine Halle erweitert werden. 3,3 Mil-
lionen Euro kostete alles, die Hälf-
te davon alleine die Presse, die per 

Bilbao und Rotterdam 
t wurde und ein rund drei 

Meter tiefes Fundament besitzt. Die 
Jah-

re. 5,4 Millionen Kugelnaben kann 
Jahr fertigen. Bis zu 

52 Teile pro Minute in der Spitze. 
Die Hälfte der Kapazität wird der-
zeit benötigt.

Zur Einweihung kamen auch der 
GKN Driveline-Chef für die Werke in 
Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien, Hannes Hellweger und 
der globale Chef von GKN Driveli-
ne, Helmuth Rohregger. Gemein-

Startknopf der 
Presse, die sich mit lautem Stamp-

Gang setzte. „Wir können nur 
Trier die Teile 

produzieren kann“, sagte Rohregger.
500 Mitarbeiter hat das Werk in 

Trier auf einer Produktionsfläche 
von 31 000 Quadratmetern, rund 50 
der Angestellten sind Azubis – vor 
allem Industrie- und Werkzeugme-
chaniker und Zerspanungsmecha-
niker. Sie verarbeiten jedes Jahr 

Tonnen Stahl zu 90 Millionen 
Teilen in 800 Varianten. Weltweit be-
schäftigt GKN Driveline 30 000 Mit-

. 58 000 zählt die britische 
Mutterfirma GKN Public limited 

, die neben der Automo-
tive-Sparte in der Luftfahrt- und in 
der Pulvermetalle-Industrie unter-
wegs ist. Die Unternehmenswurzeln 
reichen zurück bis in die industri-
elle Revolution Mitte des 18. Jahr-
hunderts. Sorgen um die Zukunft 
hat man bei der Firma nicht. Elek-
troautos beginnen zwar den Markt 

Kraft auf die Straße ge-
bracht werden – zum Beispiel mit 
Teilen von GKN.

100 Tonnen wiegt die neue hydraulische Presse von GKN Driveline Trier. Mit ihr produziert der  
Weltmarktführer Teile, die es in jedem Auto gibt.

rank-

reich und Großbritannien, Helmuth Rohregger, Global-Chef GKN Driveline und 

Matthias Henke, Geschäftsführer des Trierer Werkes, starten die Presse ge-
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Kugelnabe: So kommt eine Kugel-

t.


